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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der 

Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 

Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 

Investmentfonds verwendet werden (Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG) 

erlassen wird und mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 

Verbraucherkreditgesetz und das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz geändert 

werden 
 

 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf werden jene Bestimmungen in das 

österreichische Recht eingefügt, die notwendig sind, damit die Verordnung (EU) 

2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 

Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 

verwendet werden in Österreich wirksam werden kann. Dementsprechend werden 

gesetzliche Vorschriften betreffend Sanktionen für Verstöße gegen die 

Verordnung (EU) 2016/1011 und die für einen wirkungsvollen Vollzug notwendigen 

sonstigen begleitenden Verfahrens- und Aufsichtsvorschriften vorgesehen. 

 

Weiters werden im Verbraucherkreditgesetz und Hypothekar- und 

Immobilienkreditgesetz technische Änderungen vorgenommen, die im Hinblick 

Verordnung (EU) 2016/1011 erforderlich sind. 
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Ich stelle daher den 

 

A n t r a g, 

 

die Bundesregierung wolle den beiliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Bundesgesetz über das Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2016/1011 über 

Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur 

Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden 

(Referenzwerte-Vollzugsgesetz – RW-VG) erlassen wird und mit dem das 

Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Verbraucherkreditgesetz und das 

Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz geändert werden, samt Vorblatt, 

Erläuterungen und Textgegenüberstellung genehmigen und dem Nationalrat zur 

verfassungsmäßigen Behandlung vorlegen. 

 

24. Mai 2017 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 


